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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.2008

Norm

UbG §35

UbG §36

UbG §38

Rechtssatz

Wenn weder psychiatrische Behandlungen noch Behandlungen der psychiatrischen Anlasskrankheit vom

Unterbringungsgericht im Verfahren nach den §§354 UbG zu überprüfen sind, ist die nachträgliche Prüfung der

Zulässigkeit der Heilbehandlung auf die fehlende Eignung der gewählten Behandlungsmethode als solche beschränkt.

Ob dann im konkreten Fall ein „Zuwenig" an nicht-psychiatrischen Behandlungen vorlag, ist nicht im dazu nicht

zuständigen Unterbringungsverfahren, sondern ausschließlich in einem allfälligen Arzthaftungsprozess zu klären.
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Beisatz: Hier: Behandlung von Verbrennungen. (T1); Veröff: SZ 2008/60
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